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   I n h a l t: 

 
147 5. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung des Marktes Altmannstein für das 
„Obere Schambachtal“ (BGS-EWS) vom 18.10.2023 

 

Bekanntmachungen des Landratsamts  

 

- Keine Bekanntmachungen – 

 Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt  

 

- Keine Bekanntmachungen – 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 

Markt Altmannstein 

 
147 5. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensat-

zung zur Entwässerungssatzung des Marktes Altmann-
stein für das „Obere Schambachtal“ (BGS-EWS) vom 
18.10.2023 

§ 1 

§ 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Ab-
sätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungs-
einrichtung von den ange-schlossenen Grundstücken zugeführt werden. 
Die Gebühr beträgt 2,50 € pro Kubikmeter Abwasser. 

 

§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in 
Kraft.“ 

 

 

Altmannstein, 18.10.2023 

Markt Altmannstein 

N. Hummel 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A M T S B L A T T  


